
 

 
 
 
 
 
Stadt Meppen 
-Stadtentwässerung- 
Markt 43 
 
49716 Meppen 

 
 

A N T R A G 
 

auf Erteilung der Genehmigung zum Anschluss an die 
 

städtische Kanalisation und deren Benutzung 
 
Ich /wir beantrage(n) nach Maßgabe der diesem Antrag beigefügten Unterlagen die 
Genehmigung für den Anschluss folgenden Grundstückes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen in doppelter Ausführung beizufügen: 
 

1. Lageplan des Grundstückes im Maßstab 1 : 500 
2. Grundriss der einzelnen Stockwerke mit den geplanten Entwässerungseinrichtun-

gen 
3. Bei gewerblichen Betrieben Beschreibung nach Art und Umfang der Produktion 

 und der Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtlich anfallenden Abwassers 
 nach Menge und Beschaffenheit. Angaben zum Fettabscheider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Vor Ausfüllen des Antrages bitte die nachfolgenden  Bemerkungen beachten.) 
 
 

 

Name, Vorname des Bauherren / Grundstückseigentümers 

Anschrift 

Plz, Ort 

Straße, Hausnummer 

Gemarkung                                  Flur                                Flurstück                             

Eigentümer                             

Ort, Datum                                

Unterschrift Bauherr                                Unterschrift Entwurfsverfasser                                



 
 

B E M E R K U N G E N  
 
Aus den Plänen zu 1. und 2. müssen ersichtlich sein: 
 
1. Lageplan 
  
 a) Lage des Grundstückes mit Grundstücksgrenzen 
 
 b) alle auf dem Grundstück vorhandenen und geplanten Gebäude 
 
 c) Erdleitungen des Schmutzwasserkanals, Schächte 
 
2. Grundrisspläne 
  
 Angaben über die Verwendung der einzelnen Räume und über sämtliche in Frage 
 kommende Einläufe; 
 vorgesehene Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials; 
 Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber, Rückstauver- 
 schlüsse oder Hebeanlagen. 
 

Lage, Höhe und lichte Weite des Anschlusskanals werden von der Stadtent-
wässerung der Stadt Meppen auf Anfrage mitgeteilt (Tel. 05931/ 153 189)! 

 
 
Bei der maßstabgerechten Darstellung sind folgende Farben zu verwenden: 
  
 für vorhandene Anlagen  = schwarz  
 für neue Anlagen   = rot 
 für abzubrechende Anlagen =  gelb 
 
Die Entwässerungsanlage ist gem. Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Meppen 
vom 01.03.2021 nach den technischen Baubestimmungen "Entwässerungssysteme au-
ßerhalb von Gebäuden" - DIN EN 752  - herzustellen. 
 
An eine Grundstücksentwässerungsanlage mit Vorbehandlungsanlage werden besondere 
Anforderungen gestellt, die im konkreten Fall von der Stadt  festgelegt werden. 
 
Der Entwässerungsantrag ist bei der Stadt Meppen mit dem Antrag auf Baugenehmigung 
einzureichen. 


